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Mitglieder im Kuratorium: 
 
Allgemeiner Deutscher         
Fahrrad-Club 
 
Bundesverband IG Klettern 
 
Deutsche Initiative               
Mountain-Bike 
 
Deutsche Reiterliche            
Vereinigung 
 
Deutscher Alpenverein 
 
Deutscher Hängegleiterverband 
 
Deutscher Kanu-Verband 
 
Deutscher Orientierungssport-
verband  
 
Deutscher Ruderverband 
 
Deutscher Segler-Verband 
 
NaturFreunde Deutschlands 
 
Verband Deutscher             
Sporttaucher 
 
Vereinigung der Freizeitreiter 
und -fahrer  
 
 
Förderer des Kuratoriums:  
 
Bundesverband der Deutschen 
Sportartikel-Industrie 
 
Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik 
 
Deutscher Angelfischerverband 
 
Deutscher Golf-Verband 
 
Deutscher Olympischer            
Sportbund 
 
Deutscher Skiverband 
 
Deutsche Triathlon Union 
 
Deutscher Volkssportverband 
 
Fachabteilung Pferdesport im 
BSI 
 
Fachgruppe Outdoor im BSI 
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Stellungnahme - Anhörungen zum Entwurf des Raumordnungsplans 
für die deutsche AWZ in Nordsee und Ostsee 
 
Sehr geehrte Frau Hunke, 
 
das Kuratorium Sport und Natur e. V. wurde 1992 als deutschlandweite         
Interessenvereinigung des Natursports gegründet. Heute gehören fast alle 
deutschen Natursportverbände mit rund 4 Mio. Mitgliedern dem Kuratorium an, 
darunter auch die Wassersportverbände. Gemeinsam sind wir auf Bundesebene 
und überwiegend auf Landesebene anhörungsberechtigt für sportrelevante Ver-
fahren.  
 
Im Entwurf des Raumordnungsplans bei 2.5.3. Freizeit bitten wir dringend, 
dass bei der Begründung der Grundsätze zu (1) Freizeit- und Wassersportver-
kehr auf Seite 42 nach den bislang von Ihnen erstellten textlichen Änderungen:                
„(…), sollen bei der Planung der Windparks Anforderungen für eine sichere 
Durchfahrt und die Belange des Freizeit- und Wassersportverkehrs, z. B. eine 
sichere Durchfahrt, berücksichtigt werden“  folgende faire Anpassung vorge-
nommen wird: das „sollen“ bitten wir unbedingt durch ein „müssen“ zu 
ersetzen. 
Durch Ihre textliche Anpassung bekommt der Abschnitt nämlich eine andere 
Bedeutung. Ohne die Notwenigkeit des Einbezugs (durch die Änderung von 
„sollen“ in „müssen“) wird der sanfte Wassersport und die kleinen Boote sonst 
sicher oft nicht berücksichtigt oder aus Gründen der einfacheren Handhabung 
möglicherweise nur mit einem Durchfahrtsverbot belegt. 
 
Besten Dank und für Fragen stehen wir gerne jederzeit zu Ihrer Verfügung und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

 
Catharina Stolz                                                                                                               
Geschäftsstellenleitung  

 


